
Verordnung zum Schutz

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

(Coronaschulzverordnung - CoronaSchVO)

Vom 5. März 2021

In der ab dem 29. März 2021 gültigen Fassung

(wesenllichc Änderungen gegenüber der Vorfassung gelb markien)

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1,3 bis 6, § 73 Absatz la
Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045). von de

nen 8 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020

(BGBl. 1 S. 2397) geändert, § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. Novem

ber 2020 (BGBl. IS. 2397) eingefügt. § 73 Absatz la Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1

Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. IS. 1018) und 8 73 Absatz la Nummer

24 zuletzt durch Artikel I Nummer 23 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I

S. 2397) geändert worden sind, sowie von § 10 des Infcklionsschutz- und Bcfugnisgcsctzcs

vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit

und Soziales:

§I
Allgemeine Grundsätze

(1) Zur Fortsetzung der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie und insbesondere zur Ge

währleistung ausreichender medizinischer Versorgungskapazitäten werden mit dieser Verord

nung Maßnahmen angeordnet, die die Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet begren

zen und Iniektionswcge nachvollziehbar machen.
(2) Jede in die Grundregeln des Infcktlonsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich

so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaflen orientieren sich bei den von ihnen aufzustellen

den Regelungen für Gottesdienste und andere Versammlungen zur Religionsausübung an den
entsprechenden Regelungen dieser Verordnung. Sie entscheiden unter Berücksichtigung des

lokalen Infektionsgeschehens, inwieweit Versammlungen in Präsenz durchgeführt werden

können, und informieren die vor Ort zuständigen Behörden. Sie sichern die Einhaltung des
Mindestabstands. begrenzen die Tcilnchmcrzahl, fuhren ein Anmeldecrfordemis für solche

Zusammenkünfte ein, bei denen Besucherzahlen zu erwarten sind, die zu einer Auslastung der
Kapazitäten frihren könnten, verpflichten die Teilnehmer zum Tragen einer medizinischen
Maske nach § 3 Ab.satz I Satz 2 auch am Sitzplatz, erfa.ssen die Kontaktdaten der Teilnehmer

und verzichten auf Gemeindegesang. Die vorgelegten dementsprechenden Regelungen der
Kirchen und Religionsgemeinschaften treten für den gnmdrechtlich geschützten Bereich der

Religionsausübung an die Stelle der Regelungen dieser Verordnung. Kirchen und Religions

gemeinschaften. die keine dementsprechenden Regelungen vorlegen, unterfallen auch für

Versammlungen zur Religionsausübung den Regelungen dieser Verordnung, insbesondere
den §8 2 bis 4a, und haben Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmenden spätestens
























